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1 Rechtsverbindlichkeit / Geltungsbereich / Planungsanlass  

 Rechtskraft 

Der Bebauungsplan „Baugebiet III wurde am 22.08.1974 durch die Kreisverwaltung des Rhein-
Hunsrück-Kreises genehmigt und hat nach erneuter Ausfertigung am 07.09.1993 mit 
Bekanntgabe am 10.09.1993 Rechtskraft erlangt. 

 
 Geltungsbereich 

Das Plangebiet erstreckt sich auf Grundstücke anliegend an den Straßen Gartenstraße, 
Soonwaldstraße, Schulstraße und Im Faller. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches 
ist der folgenden Übersicht zum Bebauungsplan „Baugebiet III“ zu entnehmen. 
 
 

 

 

 Derzeitige Situation und Nutzungen im Plangebiet 

Im Bebauungsplan ist als Art der baulichen Nutzung „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) 
festgesetzt. Die heutigen Nutzungen der bestehenden Bebauung dienen dem Wohnen. 
 

 Anlass der Bebauungsplanaufhebung 

Das Bebauungsplangebiet ist heute weitestgehend bebaut und in seinen wesentlichen Teilen 
bereits realisiert. Der Bebauungsplan entspricht nicht mehr den heutigen städtebaulichen 
Zielvorstellungen und auch den Gestaltungsabsichten der Grundstückseigentümer. Der 
Bebauungsplan hat eingeschränkte Baufenster auf den Grundstücken definiert, die eine 
Nachverdichtung nur bedingt zulassen bzw. im Bereich Soonwaldstraße-Gartenstraße gänzlich 
ausschließen. Garagen und Stellplätze (§ 12 BauNVO) sind nur innerhalb der festgesetzten 
Baufenster zugelassen. Der Bebauungsplan beinhalten keine expliziten Regelungen zu 
Nebenanlagen (§ 14), diese sind daher ebenfalls nur innerhalb des Baufenster gestattet. In der 
Vergangenheit hat die Baugenehmigungsbehörde bei der Kreisverwaltung des Rhein-
Hunsrück-Kreises Einzelbaumaßnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
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befreit. Für diese Befreiungen wird keine rechtliche Grundlage mehr gesehen. 
 
2 Allgemeine Rechtsgrundlagen 

 Rechtliche Anforderungen an das Aufhebungsverfahren 

Das Baugesetzbuch (BauGB) verpflichtet die Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, um eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung und zum Wohl der Allgemeinheit eine sozialgerechte 
Bodennutzung zu gewährleisten. Sobald es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist, sind für begrenzte Gebiete innerhalb der Gemeinden Bauleitpläne zu 
entwickeln. Die Bebauungspläne treffen als Ortssatzungen die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen für die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke und bilden die 
Grundlage für weitere zur Umsetzung des Baugesetzbuches erforderliche Maßnahmen. Auch 
die Aufhebung von Bebauungsplänen kann nicht durch einfachen Beschluss erfolgen, sondern 
muss auch als Planverfahren durchgeführt und als Satzung beschlossen werden. Das 
geschieht in diesem Fall in Form einer Satzung mit Begründung.  

Die Vorschriften des Baugesetzbuches zur Aufstellung von Bebauungsplänen gelten nach § 1 
Abs. 8 BauGB auch für deren Änderung, Ergänzung und Aufhebung. Das 
Baulandmobilisierungsgesetz vom 14.06.2021 hat durch Änderung des § 13a Abs. 4 die 
Möglichkeit der Anwendung des beschleunigten Verfahrens für Aufhebungen eröffnet.  

Das Aufhebungsverfahren wird demnach gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 und ohne Erstellung des Umweltberichts gem. § 2a BauGB 
durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs 3 S. 1 BauGB wird von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Das 
beschleunigte Verfahren ist zulässig, da mit der Aufhebung des Bebauungsplans „Baugebiet 
III“ die Klärung des Bauplanungsrechts innerhalb des Plangebiets verfolgt wird und dadurch 
das Ziel der Innenentwicklung durch Nutzbarmachung von innerörtlich brachliegenden Flächen 
verwirklicht werden kann. 

Das Verfahren nach § 13a BauGB ist zulässig. Die Größe der Grundfläche, die bebaut werden 
konnte, betrug weniger als 20.000 m². Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Baugebiet III 
wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht 
neu begründet. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 
6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter sowie keine Anhaltspunkte, dass bei der 
Aufhebung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 
 Einleitungsbeschluss  

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.07.2020 die Einleitung des 
Aufhebungsverfahrens für den Bebauungsplan „Baugebiet III“ gefasst. Die Bekanntmachung 
wird im Zuge des Verfahrensschrittes der Unterrichtung gemäß § 13a Abs 3 Ziffer 2 BauGB 
erfolgen. 
 

 Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
221)  

 
• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
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• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991, S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 07. Dezember 2022 (GVBl. S. 403) 
 
• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

 
• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft 

(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

 
• Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159, BS 224-2), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) 
 
• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 26. Juli (BGBl. 2023 I Nr. 202) 

 
• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 

(Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

 
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88) 
 
• Landesstraßengesetz (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch § 

84 des Gesetzes vom 07. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) 
 
• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 176) 

 
• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG) vom 14. Juli 2015 

(GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. April 2022 (GVBl. S. 
118) 

 
• Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVbl. S. 133) 

 

 Damaliger Anlass, Ziele und Zwecke der Aufstellung für den aufzuhebenden 

Bebauungsplan 

Aus der Begründung geht hervor, dass der Bebauungsplan als Grundlage zur Deckung einer 
hohen Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser aufgestellt wurde. 

 

 Ziel der Aufhebung des Bebauungsplanes 

Nach der Aufhebung ist das Plangebiet zukünftig als Innenbereich gemäß § 34 BauGB 
einzustufen. Der Planbereich ist durch überwiegend vorhandene Bebauung geprägt. Aus den 
vorgenannten Gründen besteht kein dringender Zwang zur Änderung des bestehenden 
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Bebauungsplanes, da kleinere Ergänzungen zu der überwiegend vorhandenen Bebauung über 
den § 34 BauGB geregelt werden können. Es wird keine wesentliche Veränderung des 
Zulässigkeitsmaßstabes eintreten, da sich die zukünftigen Bauvorhaben bzw. bauliche 
Veränderungen in diesem Bereich an der Eigenart der näheren Umgebung (Wohnbebauung) 
orientieren müssen. Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird die Nachverdichtung 
ermöglicht und somit einem weiteren zusätzlichen Flächenverbrauch entgegengetreten.  
 
3 Aufhebungen rechtsverbindlicher Festsetzungen 

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Baugebiet III“. 
 

Flur 15 Flurstücke:  

34/5 33/3 32/2 32/5 
teilw. 

31/9 
teilw. 

30/6 30/8 
teilw. 

29 

28/2 28/1 27/1 43/1 44/1    

 
 
Flur 18 Flurstück:  
 
64/1 62/4 11/7 16/2 17/1 19/1 11/4 11/3 

11/2 11/1 9/11 9/9 9/6 16/1 14/1 13/1 

9/12 9/8 9/5 18/1 15/2 15/1 9/13 9/7 

9/4 9/2 9/1 12/1 63/10    

 
 
Mit dem Inkrafttreten der Aufhebungssatzung gelten alle bisherigen Festsetzungen als 
aufgehoben. 
Das Plangebiet wurde weitestgehend entsprechend des bestehenden Bebauungsplans bebaut. 
Die weitere bauliche Entwicklung dürfte künftig hauptsächlich von An-, Erweiterungs- und 
Umbauten geprägt sein, da nur im Bereich der Soonwaldstraße-Gartenstraße vereinzelt 
Möglichkeiten für eine zusätzliche Bebauung vorhanden sind, die auch zukünftig auf der 
Rechtsgrundlage des § 34 BauGB geregelt werden können. Da das zulässige Maß der 
baulichen Nutzung nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits weitgehend 
ausgeschöpft wurde, weicht eine künftige Beurteilung nach der Umgebungsbebauung nicht 
wesentlich von den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes ab. Die vorherrschende 
Gebäudestruktur die aufgrund der eng gefassten Regelungen im Bebauungsplan entstanden 
sind, haben zwar einen nachhaltig prägenden Charakter. Durch die Aufhebung des 
Bebauungsplanes kann es in geringfügigem Umfang zur Veränderung des städtebaulichen 
Bildes kommen, da die Abstände der baulichen Anlagen ihre Regelung nur noch in der 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz finden.  
 

 Zukünftige planungsrechtliche Situation 

Die Rechtskraft der Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes schafft hinsichtlich der 
Nutzung der Flächen keine wesentlich neuen Verhältnisse. Faktisch wird kein neues Baurecht 
geschaffen. 
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Nach der Aufhebung der Satzung werden zukünftige Bauvorhaben, z. B. Neu-, An- oder 
Umbauten planungsrechtlich durch die Baugenehmigungsbehörde des Rhein-Hunsrück-Kreise 
nach § 34 BauGB, d. h. Bauen im unbeplanten Innenbereich, beurteilt. Dies bedeutet im 
Einzelnen, dass ein Vorhaben nur dann zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, u. a. 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 

 Flächennutzungsplan  

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13a BauGB aufgehoben. Die hierunter fallenden 
Bebauungspläne sind vom Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 ausgenommen. In dem 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Simmern Rheinböllen, Teilplan 
Verbandsgemeinde Rheinböllen (Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde 
Rheinböllen) sind für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Wohnbauflächen (W) und 
Mischgebietsflächen (M) dargestellt. Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes mittels einer 
Berichtigung nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 ist nicht erforderlich.  

 

 

 Landschaftsplan  

Der Landschaftsplan ist im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rheinböllen 
integriert. Die Flächen sind als Siedlungsflächen dargestellt, so dass nach der Aufhebung keine 
Veränderung eintritt.  
 

 Landes-/ Regionalplanung 

Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und schonend umgegangen 
werden. Vor einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen soll vorrangig die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung geprüft und die Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt 
werden. Das Landesentwicklungsprogramm lenkt mit dem Ziel 31 den Wohnungsbau 
vorranging auf die Innenbereiche. Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird u.a. das Ziel 
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einer Nachverdichtung verfolgt. Hierdurch wird den Grundstückseigentümern die Möglichkeit 
eröffnet auch im Innenbereich zur Deckung der Wohnraumbedarfe beizutragen. Mit der 
Aufhebung des Bebauungsplanes und den in Teilen stringenten Festsetzungen wird der 
Innenentwicklung mehr Raum gegeben. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes werden 
ansonsten keine weiteren Ziele und Grundsätze der Landesplanung und Regionalplanung 
tangiert.  
 

 Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem FFH-Gebiet oder in einem Schutzgebiet gemäß der 
Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. Es sind außerdem keine Schutzgebiete nach 
Bundesnaturschutzgesetz betroffen.  
Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsraumes Naturpark Soonwald-Nahe, jedoch nicht 
innerhalb der Kernzone. Geltungsbereiche von Baugebieten unterliegen nicht den 
Schutzbestimmungen des Landschaftsraumes Naturpark Soonwald-Nahe, § 7 Abs. 1 der 
Rechtsverordnung. 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes Soonwald. 
Geltungsbereiche von Baugebieten sind nicht Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes 
Soonwald § 1 Abs. 2 der Rechtsverordnung. 
 

4 Erschließung 

Die im Plangebiet liegenden Grundstücke werden über die Gemeindestraßen „Schulstraße, 
Gartenstraße, Soonwaldstraße und im Faller“ erschlossen. Die Straßen sind alle erstmalig 
hergestellt. Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes werden keine Veränderungen an den 
Verkehrsanlagen begründet. Es ist davon auszugehen, dass sich mit der Aufhebung des 
Bebauungsplanes und der künftigen planungsrechtlichen Beurteilungsgrundlage des § 34 
BauGB der Ziel- und Quellverkehr im Plangebiet geringfügig erhöhen wird. Die Verkehrsflächen 
sind ausreichend dimensioniert, so dass im Vergleich zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
auch zukünftig keine nachteiligen Auswirkungen im Bereich Erschließung zu erwarten sind. Das 
Plangebiet befindet sich in einem bebauten Bereich. Die notwendigen Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen (Wasser, Kanal, Strom, Telekommunikation) sind vorhanden Es 
ergeben sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes auch keine Änderungen in der 
Wasserversorgung mit Löschwasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, der Strom und 
Telekommunikationsanbindungen.  
 

5 Umweltbericht / Umweltbelange  

 Einleitung / Grundsatz  

Der vorliegenden Bebauungsplanung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgehoben werden. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB ist durch bestimmte 
Erleichterungen im Verfahren zur Aufhebung des Bauleitplanes gekennzeichnet; insbesondere 
ist im beschleunigten Verfahren keine Umweltprüfung durchzuführen. Somit kann gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB auf die Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines 
Umweltberichtes verzichtet werden. Dies entbindet die planende Gemeinde jedoch nicht davon, 
die Umweltbelange sachgerecht zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen: 

 

 Übergeordnete Ziele des Umweltschutzes  

Die „Bodenschutzklausel“ des § 1a BauGB besagt, dass mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden soll; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
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notwendige Maß zu beschränken. Die wesentlichen Inanspruchnahmen des Bodens 
resultierten im Bebauungsplan „Baugebiet III“ durch bereits errichtete Wohngebäude. Der 
Bebauungsplan erlaubt aktuell eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Bodens 
aufgrund der Aufhebung des Bebauungsplans in diesem Bereich nicht stark verändern werden, 
denn nach § 34 BauGB müssen sich Neubauvorhaben u.a. auch nach dem Maß der baulichen 
Nutzung – bestimmt sich nach der absoluten Größe und dem Verhältnis der Grundfläche zur 
vorhandenen Freifläche – in die nähere Umgebung einfügen und sich somit an der bestehenden 
Bebauung anpassen.  

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

Schutzgut Mensch Lärm 
Der Bebauungsplan „Baugebiet III“ enthält keinerlei Festsetzungen explizit zur der Thematik 
Lärmschutz. In einem Abstand von 400m zur Plangebietsgrenze verläuft nordwestlich die 
Landesstraße 162 und nordöstlich in einem Abstand von 900m die Bundesstraße 50. Die 
Bauflächen selbst sind durch Gemeindestraßen erschlossen. Es ist nicht anzunehmen, dass 
eine Verkehrsgeräuscherhöhung auf den qualifizierten Straßen eingetreten ist, die eine 
Überschreitung der Immissionsgrenzwerte erreicht. Im Plangebiet selbst kann eine Erhöhung 
der Verkehrsgeräusche durch die mögliche Nachverdichtung und die zusätzlichen 
Fahrbeziehungen je Wohneinheit nicht ausgeschlossen werden. Eine Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte und eine Beeinträchtigung der schutzbedürftigen Bestandsnutzung ist 
hieraus nicht zu erwarten.  

 

Schutzgut Landschaftsbild  

Das Landschaftsbild bzw. das Ortsbild in dem Aufhebungsbereich wird vor allem durch die 
vorhandene Bebauung geprägt. Das Plangebiet wird durch weitere Siedlungsbereiche 
eingegrenzt und hat keinen unmittelbaren Bezug zum Außenbereich. Durch die Aufhebung des 
Bebauungsplanes wird lediglich im Innenbereich eine Nachverdichtung nach Art und Weise der 
näheren Umgebung ermöglicht. Der Siedlungsbereich bzw. der Ortsrand wird nicht verändert. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind durch die Aufhebung des Bebauungsplans somit 
nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Der größte Teil des Aufhebungsbereiches wird von Wohngebäuden (mit Gärten) und 
Verkehrsflächen eingenommen. Die angelegten Gärten sind Lebensraum für heimische 
Insekten und Kleintiere. Darüber hinaus befindet sich auf den Flächen des Planbereiches kein 
Lebensraum für Tiere.  

 

Artenschutz  

Das Eingriffsgebiet befindet sich nicht in einem FFH-Gebiet oder in einem Schutzgebiet gemäß 
der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. Es sind außerdem keine Schutzgebiete nach 
Bundesnaturschutzgesetz betroffen. 
Es ist nicht auszuschließen, dass innerhalb des Geltungsbereichs möglicherweise besonders 
oder streng geschützte Arten vorkommen. Dies können jedoch nur solche Arten sein, welche 
an von Menschenhand geschaffene Lebensräume angepasst, in diesen allgemein 
weitverbreitet und in Bezug auf Störungen ihres Lebensraums entsprechend tolerant sind. 
Verstöße insbesondere gegen die im § 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG festgelegten Zugriffsverbote 
sind nicht zu erwarten, da der jeweilige Erhaltungszustand einer möglicherweise betroffenen 
lokalen Population durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht verschlechtert wird. 

Veränderungen im Lebensraum von Tieren und Pflanzen sind durch die Aufhebung des 
Bebauungsplanes nur in geringem Umfang zu erwarten. 
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Schutzgut Luft und Klima  

Aufgrund der geringen Größe des Aufhebungsbereiches und der Nutzungsstruktur 
(Wohnnutzung) hat der Bereich eine geringe Bedeutung in Bezug auf das Schutzgut Luft und 
Klima. Da sich durch die Aufhebung keine neuen Nutzungen ergeben, ist hier nicht von einer 
Änderung der Luftqualität und des Klimas auszugehen. Die geplante Aufhebung hat keine, für 
die Luftqualität oder das Klima entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge. Es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden 
Luftqualität zu erwarten.  

 

Schutzgut Boden  

Das Plangebiet ist weitestgehend bebaut. Nach der Aufhebung des Bebauungsplanes könnten 
weitere Flächen in geringem Maße sowie die Baulücken zusätzlich bebaut werden. Diese sind 
zum derzeitigen Zeitpunkt zum Großteil gärtnerisch genutzt. In der Summe ergibt sich hier 
jedoch keine nennenswerte Änderung. Ein unmittelbarer Eingriff in das Schutzgut Boden findet 
somit nicht statt. 

Im Altlastenkataster sind an dem Standort keinerlei Flächen über schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten aufgeführt. Das Schutzgut Boden wird durch die 
Teilaufhebung des Bebauungsplans nicht berührt.  

 

Schutzgut Oberflächenwasser / Grundwasser  

Auswirkungen auf das Grundwasser sind durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht zu 
erwarten. Oberflächengewässer sind im Aufhebungsbereich nicht vorhanden. Aufgrund der 
geringfügigen Veränderungsmöglichkeiten durch die veränderten Zulässigkeitsvoraussetzung 
nach § 34 BauGB sind keine erheblichen Auswirkungen auf Oberflächengewässer oder das 
Grundwasser zu erwarten.  

 

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter  

Innerhalb des Aufhebungsbereiches und im Umfeld stehen keine Gebäude unter 
Denkmalschutz. Auch Bodendenkmäler sind hier nicht erfasst. Der Bebauungsplan trifft 
keinerlei Denkmalschutzfestsetzungen. Im Zuge der bisherigen Erschließung und 
Einzelbaumaßnahmen sind keine zu schützenden Denkmale freigelegt worden. Die Aufhebung 
des Plangebietes hat keine Auswirkungen auf Kultur- oder sonstige Sachgüter. 

 

Wechselwirkungen  

Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Mensch, Lärm, Landschaftsbild, Tiere u. Pflanzen, Luft und Klima, Boden und Wasser sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind - über die vorangegangen bereits analysierten 
Auswirkungen hinausgehend - keine sich negativ verstärkenden Wechselwirkungen im 
Einwirkungsbereich des Vorhabens zu erwarten. 

 
 Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Baugebiet III ist eine Betrachtung des durch 
die Planung vorbereiteten Eingriffs in Natur und Landschaft nicht durchgeführt worden, da sie 
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erforderlich war. Zukünftig wird ermöglicht, dass 
Bauvorhaben nach § 34 BauGB beurteilt werden. Die dadurch mögliche Nachverdichtung führt 
ggf. zu einer Mehrversiegelung, welche sich auf Flächen auswirkt, die derzeit von geringer 
Bedeutung für Natur und Landschaft sind. Diese wird unter Würdigung des dem § 34 BauGB 
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zugrunde liegenden Einfügegebots als unerheblich im Sinne der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung angesehen. Eine Ausgleichsverpflichtung wird daher nicht ausgelöst. Da auch 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter erwartet werden, sind Maßnahmen zur 
Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen nicht 
erforderlich. 
 
Innerhalb des Kompensationsverzeichnis Rheinland-Pfalz sind nicht bebaute Flächen als 
Kompensationsflächen mit dem Ausgangszustand „Fettwiese“ angegeben, welche mittels 
Gehölzpflanzungen zum Zielzustand „Park, Grünanlage“ entwickelt werden sollen. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes wurden keine Ausgleichsflächen nach § 9 Abs. 1a BauGB 
dargestellt, die Darstellung im Kompensationsverzeichnis ist fehlerhaft und im Zuge des 
Verfahrens zu berichtigen.  

 

 Monitoring  

Gemäß § 4c BauGB sind die Kommunen verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Für die Aufhebung des Bebauungsplanes sind 
jedoch keine Maßnahmen zum Monitoring erforderlich. 
 

 Zusammenfassung  

Die großzügig ausgewiesenen nicht überbaubaren Flächen lassen eine Nachverdichtung und 
Baulückenschluss nicht in dem gewünschten Umfang zu. Die Beurteilung von Art und Maß der 
baulichen Nutzung richtet sich zukünftig nach Aufhebung des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes nach § 34 BauGB. 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde sowie der Bebauungsplan 
„Baugebiet III“ stellen das Plangebiet als „Wohnbaufläche“ dar. Durch die Aufhebung des 
Bebauungsplans ergeben sich keine bedeutenden negativen Auswirkungen  

Die Alternativen, den Bebauungsplan zu erhalten oder ihn zur besseren Regelung der 
baulichen Entwicklung zu ändern, werden für diesen Bereich nicht als sinnvoll erachtet, da der 
§ 34 BauGB, welcher zur Beurteilung von Baugesuchen nach Aufhebung des Planes 
herangezogen wird, für künftige Bauvorhaben ausreichende und eindeutige 
Regelungsmöglichkeiten bietet. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das 
Plangebiet durch die Aufhebung des Bebauungsplans nicht merklich anders entwickeln wird als 
bei Nichtdurchführung der Aufhebung. 
 
6 Anlagen 

Bebauungsplan „Baugebiet III“, bestehend aus Satzung, Planzeichnung (unmaßstäbl.), 
Begründung und Text. 
 
 
 
Riesweiler,  
Ortsgemeinde Riesweiler 
 
 
 
Johannes Herrmann, 
Ortsbürgermeister 
 





Gemeindeverwaltung Riesweiler 

Rhein-Hunsrück-Kreis 

Beg r ü n dun g 

zum Bebauungsplan der Gemeind~ R i e s w eil e r 

für das Teilgebiet in Flur 15, 17 und 18 

I 

AJlgemeines 

(1) Da sich in letzter Zeit die Nachfrage nach Baugrundstücken mehrt, 

hat die Gemeindeverwaltung sioh entschlossen, ein Baugebiet auszuweisen. 

(2) Gemäß § 1der Vierten Landesverordnung zur Durchführung des Bundes-

b8~gesetzes vom 28. Juni 1961 (GVBI. S. 151) hat die Gemeinde Riesweiler 

mit Gemeinderatsbeschluß vom 22. Januar 1969 das Landratsamt (Bauabteilung) 

beauftragt, einen Bebauungsplanentwurf aufzustellßn. 

(~) Die Grenze des Baugebietes verläuft wie folgt: 

8ie beginnt an der nördlichen Grenze des Flurstückes Nr. 40 in Flur 17, 

läuft in südöstlicher Richtung entl~ng der Grenze, durchschneidet dqs 

l{e~eflurstßck Nr. 52 und biegt ab in nördlicher Richtun~ entlpng dem 

Wegeflurstiick JlTr. 52, bie,q;t dann ab in südöstlicher RichtunG' und durch-

schneidet in Flur 15 die Flurstücke 34, 33, 32/3, 3t, 30 biegt ab in 

nördlicher Richtung entlang des Wegeflurstückes Nr. 44 bis zur "Soon-

w~ldstr~ße", durchschneidet die Parze Nr. 44 und läuft weiter an der 

nördlichen Grenze der Flurstücke 29, 28/2, 27/1 und dem WegeflurstUck 43 

~mtlang, biegt ab in südlicher Richtune und läuft weiter an der Siidrr,renze 

d.er F'lurstiicke Nr. 26/5 und 26/2 bis zur Straße "Im Mühlenberg" • 

Uberquert sodann das Wegeflurstück Nr. 64/1 und verlK~ft weiter an der 

nördlichen Grenze des Flurstückes 20/6, durchschneidet das Fl.urstück 20/7, 

läuft bis zum Wegeflurstflck ~3/5, dann weiter an dessen östlicher Grenze 

in südlicher Richtung, durchschneidet dAsselbe und führt an der NordgTen~p 

des vlegef1urstückes Nr. 6.0 entlang, -biegt in nördlicher Richtunr; ab uno 

läuft:an der Ostgrenze des Wegeflurstückes Nr. 57 bis zum Flurstftck 11/2. 

Weiter an der Westgrenze der Flurstücke 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 entlang bis 

zum Wegeflurstück Nr. 62/1, bi~gt in westlicher Richtung ab und läuft zum 

Au~gangspunkt zurück. 

- 2 -



II 

Baulandbedarf 
-------------

(1) In, der Gemeinde Riesweiler bestand bisher normaler 

Baulandbedarf, jedoch mehren sich in letzter Zeit die 

Baulandnachfragen für Einfamilienhäuser. 

(2) Um die ortsbauliche Entwicklung in geordnete, Rahmen 

zu lenken, ist es erforderlich, ein "Allgßmeines Wohnge-

biet" auszuweisen. 

III 

~2~§!~~~~5~~~~~5~~~~ 

Die Gemeinde Riesweiler zählt gemäß § 1 der 6. Landes-

verordnung zur Durchführun~ des Bundesbaugesetzes vom 

13. März 1968 (GVB1. S. 2~) zu den Gebieten mit geringer 

Wohnsiedlungstätigkeit (siehe Nr. 10 Regierungsbezirk 

Koblenz, der Anlage zu dieser Verordnung). 

VI 

~~~~!!~h~_BI1~_~g~h~!~h~~~~~~~~~!5~~~~_~~§_~~~g~~g~E~~~§~ 

Aus den zu I-III aufgeführten Gründen ist der Bebauungs-

.plan für die Gemeinde Riesweiler unbedingt erforderlich. 

Hierauf beruht der Auftrag des Gemeinderates vom 22.1.1969 

an das Landratsamt, einen Bebauungsplan auszuarbeiten. 
" .'.' ':1 . 
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~: e x t 

. t' Genehmlg . 
qeh.ört zur Verfügung vom ;};1, 
.. ~~.L..~.'.. .. 19·rf.. .. Az: ~ ,Au . . _JJ- bT 

Kreisverwaltung des Rhein' Hunsrück· Kreises 

zum BebaulmgEJplan der Gemeinde R i e s w eil e r 

für das Baugebiet in B'lur 15, /17 und. 18. 

§ 1 

~;q~ ".~.s:~._.~~~:~ ~~~~~ _~~~~~~~-~e2 

Das Baugob:i.ot vürd als Allgemeines '~1obngebiet (UA) im Sinne 

von 8 1 Abs. 2 Nr. 1 c 'lmd § Li- der Baunutz'lmgsverorclnunc; 

(BauNVO) vom 26.11.196(3 (BGBl. I S. 123U) festgesetzt. 

§ 2 

t!~§_~~E ... ~§l:~:h~~g2~_~~·~~~~e; 

(1) Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die 

Höchstmaße des § 17 cler Baunutzungsverorclnung. 

(2) Als Berechnungsgrundlagen werden festgesetzt: 

a) die Geschoßflächenzahl 

b) di e GrundLL ächenz ahl 

c) die Zahl der VoLLgeElch:bosse. 

(3) All e Gebäuc3.e können bis zu zhTei VoLLgeschossen errichtet 

werden. Die Definition eines Vollgeschosses ergibt sich 

Gemäß § 1e J3auNVO aus § 2 Abs. 4 der :Lanc1es·bauorclnung. Eine 

Ausnahme r;emäß § 17 (5) Baul'TV'O ist nicht vorgeEleheno 

('> A 
8 ? 

Bau.l·teis e 

(-1) Für das gE'Jsamte Gebiet hTi:cd. die offene Ba'lHveic3e festbe··· 

setzt. 

(2) r~s sind nur Einzelhäuse:c und Doppelhäuser zulässig mit 

nicht meb.r a.Ls 1+ \Jobnungen. 
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§ 4 
trberbaubare Grundstücksflächen __ P ____ .. __ .... _____ ._ ••• __ .~ ____ ~'_-:' __ _ 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die 

Baulinien und Baugrenzen festgesetzt. 

§ 5 

Ste~lull8.:.§.!?r J}e~äude 

'G'enehmigt! 
Gehör\ zlir Ver'fügung vom rt-
.. t9.:tL8 .. 1 .... 19~f. .. Az: bAD .. 03~ . 

.Kreisverwaltung des Rhein· HunsrQck -Kreises 

Die Stellung der Gebäude (Fi:rstrichtung) ist im Bebauunes-

plan durch einen Pfeil gekennzeichnet. 

§ 6 

M~:p'§. e s tß'l:~.~ ___ 1~L.Il.R.:.1,1,ß'.~unrl1L~ü C k.§. 

nie Mindestgröße rler Baugrundstücke wird auf 600 m
2

festge-

setzt. 

§ 7 

Es sind ausreichende Fläohen für Einstellplätze und Garagen 

auf den Grundstüqken gern. § 52 LBO und gemäß E:rlaß des Minis-

teriums für Finanzen und Wiederaufbau vom 28.5.1968 vorzusehen. 

Die Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen auoh an den Nachbargrenzen zulässig. 

§ 8 

Ö ffE],t). tl i 2he.3.. f!.E}<ehr1L.fl!9.b.E?!L u~.g.-.El~ohe~_Ll~~_.Q.il.l1_.Q_E?.In~ipJ? edll.r.t 

Als öffentliche Verkehr~flächeL dient die zum Baugebiet führen-

de straße sowie die Erschließungsstraßen, die im Baugelände 

vorgesehen sind. 
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§ 9 

'Geneh-migtl 
G~hört zur Verfügung vom 

... 0::&.L~.' ... 19<N ... f-\Z; ~ jD .-ß 3'> f} 
Kreisverwaltung des Rhein· HUJlsrück '/(reises 

(1) Außerhal.b der nicht iiberbauton GrundstücksLLächen ist nach 

rrög.Lichkeit d.ie bisherige natür.Liche Bodendecke zu erhalten. 

(2) In di 8S en Flächen sind zur Einbindung in das Lancl,schaftsb:i.J.d 

vereinz elt GroßgehölzpflaD.zune;en, vd e Sanc1birke, Rotbl..lche, 

Silberv.Jeide und ana.(;re anzupflanzen. Auch Obstbäume können ane;e·-

pflanzt 1iJerden. 

§ 10 

Außere Gestaltunq; der baulichen .!-\nlagen • • ".'" __ .• _ •• __ ~ _._ .... __ . __ • __ 1;;2._.- ___________ ._. ___ ....... ~ __ ._ 0_ 

(1) Sämtliche Bauten ,sind in ma,ssivKC' Bm::u1eise zu errichten. 

(2) Die .llußem\Tände sind. zu verputzen und in hellgetönten l!'arben 

CI.em Straßenbild und dem Bild der übrigen Bebauung anzupassen. 

Einzelne Arch:Ltekturteile an. elen 'vlohngebäuden können mit IUin--

kern, Holz, l'ifatursteinen U8W. verl.deidet v!erden. 

(3) Bei den Holmgebäuden in eingesch08siG(~r Bau1i.Jeise lui t ausge-· 

bautem :Dachse,schoß ist ein Kniestock von 0,75 m 'lUld eine Dac1mei-

° 
/150 1" . gung von 3 - ~ zu asslg. 

(1+) Bei c1en \1ohngebäuden in z1i-reigeschossigor Bau\:.Jeise ist ein 

Kniestock und der .Ausbau des Dachgeschoss es D.:Lcht zulässir:;. Die 

Dachneigung darf 300 nicht übersteigen. 

(5) Bei der starken HansJ.age kann das freistehende Ke11erge-·· 

schoß zum '.I:ei1 13.1 s Uohnraum ausgebaut iryerdcn. 

(6) Garagen lcörmen mit iJ'lachc1ach er:cj.chtet werden. 

(7) Für eHe DacheindeclDmg ßind nur Schiefer oder schieferfarbe-

ner Kmlstschiefer oder schieferfa~C'ben8 Ziegel zulässig. 

(tl) JJ'ertighäuser und. Fertigteil e sine!. zu1ässiE~, so\,vei t sie den 

Absätz en 1 - LI· nicht 1i.Jid.ersprechen. 



_. LI· _. 

(9)· ·1)" 'D:" h'''' k""" . , Ci I-t 1 " IT] ']""' f"l t .. 1e . c1.C_. (;.1 .. ,_onnen als DÖ:l.J e - 11nu ,",a .. H1cacner ausge· U_lr-

vrerden. ])'lachdächer sind ebenfalls zu12=hw i 5. 

(10) ))ie Sockelhöhe der talseitig liegenden Uohnhäusor ~drcl 

mit 0,50 H1 über BtraHenlcrone festgesetzt. Keller5aragen sind 

in elen talseitig lieGenden Uohnhäusern nu~c zulässig, v·renn 

die Zufahrt vom Giebel bzvv. von rückHärts erfolgt. 

§ 11 

~~~:t~~~~~~~lJ:~e2~:9: 

Als Einfriedigungen sind zugelassen: 

Leb ende Hecken und Holzzäune sovüe l1auervverk bis zu 0,50 [11 Höhe. 

Die Gesamthöhe der Einfriedigu.ngen darf 1,20 Ir1 nicht üborstei-

g~m. J?ür eLLe seitlichen und rück~'JärtiGen GrLm.c3.stücksgrenzen 

sind einfache Einfriedie;u.ngen (z.B. I'1aEJchendraht) zuJ.iissig. 

§ 12 

Ausnahmen 

Das ]~andratsamt des Hhein-HunsrLlck--Kreise,g als Bauaufsichtsbe-

hörc1e kann im Einvernehmen mit c1er Gemeinc1e HiesHeiler 

Ausnahmen von den Vorschriften def:l § 10 Abs. 3 und Abs. 4 zu-

lassen, wenn die AbvJ'eichung in gestalteri~3cher Hinsicht auch im 

Hinblick auf die zu vJ'ahrende Einheit des Bauge'bietes keine 

Beeinträchtigung ergeben w·ürc1e. Das gleiche gilt, wenn gestalte-

rir3che Gründe eine .AbweichlJ.ng erfordern. 

f'>":-, 

Rheinl)öll en, den ~tr:L, ,. [,Je. 

sgemein,clevervral tung 
cJe. A 

[G'ehellmigt r 
~hört zur V~Jrfügun~ vom 

" ...... t~X.L.19.h.Az: wAO -A.3'}1 
Kreisverwaftung das Rhein· Hunsrück -KreiSElS 



S atz u n 9 

der Gemeinde Riesweiler für das Baugebiet in Flur 15, 17 und 18 

(Baugebiet 111) 

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (Selbst
verwaltungsgesetz für Rheinland-Pfalz) in der Fassung des Landesge
setzes zur Änderung und Neufassung des Selbstverwaltungsgesetzes für 
Rheinland-Pfalz vom 25. September 1964 (GVBl. S. 145) in Verbindung 
mit § 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 
341) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung) - (BauNVO) vom 26. November 1968 (BGBl. 1 S. 
1238) die folgende Satzung beschlossen, die nach staatsaufsichtli
cher Genehmigung dUrch das Landratsamt des. Rhein-Hunsrück-Kreises 
vom 22.08.1974, Az.: 610-13-77 hiermit bekanntgemacht wird. 

§ 1 

Festsetzung der Bauflächen 

Als Bauflächen werden folgende Flurstücke festgelegt: 

Flur 15: 
Die Flurstücke Nr. 27/1, 28/1, 28/2, 29, 30 tlw., 31 tlw., 32/1, 
32/2, 32/3 tlw., 33 tlw., 34 tlw., 43/1 und 44 

Flur 17: 
Die Flurstücke Nr. 40 tlw. und 52 tlw. 

Flur 18: 

Die Flurstücke Nr. 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/11, 
9/12, 9/13, lI/I, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 
15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 19/1, und 20/7 tlw., sowie die Wege
flurstücke Nr. 62/1, 63/5 tlw. und 64/1. 

§ 2 
Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan (Bebauungsplanurkunde und Text) für das in § 1 
festgesetzte Baugebiet lt. Entwurf des Landratsamtes in Siromern vom 
13.04.1972 ist zugehöriger Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3 
Inkrafttreten 

wird mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

K00914.001/SATZUNGE 


